
gegenzuwirken, kommt es neben den auch in dieser 
Zeitschrift bereits mehrfach erörterten Maßnahmen3 
im Großbaustellenbereich vor allem auf eine niveau
volle und korrekte Atmosphäre in a l l e n  Gaststätten 
und auf die strikte Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit an. Das schließt aus, daß sich in einigen 
Objekten regelmäßig Trunkenbolde und negative Ele
mente sammeln und anschließend häufig die öffent
liche Ordnung und Sicherheit stören.
7. Eine große Verantwortung obliegt in den neuen 
Gebieten auch den Organen der Volksbildung. Die 
Beziehungen zwischen Schule und Elternhaus sind be
sonders unter dem Gesichtspunkt der Herstellung so
zialistischer zwischenmenschlicher Beziehungen zu ge
stalten. Entwicklungsgefährdete oder schon durch 
Straftaten in Erscheinung getretene Kinder bzw. Ju
gendliche bedürfen rechtzeitiger Fürsorge. Unter den 
spezifischen Verhältnissen der Großbaustellen und der 
neuen Städte ist es erforderlich, die Kinder und Ju
gendlichen weit wirksamer als bisher zur Achtung 
fremden Eigentums zu erziehen.
8. Die Strafverfolgungs- und die Rechtspflegeorgane 
sowie. die örtlichen staatlichen Organe haben sich 
rechtzeitig auf ihre speziellen Aufgaben, die eine 
Großbaustelle und der Aufbau einer neuen Stadt auf
werf en, vorzubereiten.
Von Anbeginn ist auf alle Straftaten und Ordnungs- 
Widrigkeiten schnell und situationsgerecht zu reagie
ren. Erfahrungen, die in Eisenhüttenstadt und Schwedt 
gewonnen wurden, besagen, daß Mängel in der Straf-

3 Vgl. Möbius / Kube, „Über die Bekämpfung und Verhütung 
des Alkoholmißbrauchs und der Alkoholkriminalität", NJ 1967 
S. 40, und die dort angegebene Literatur, sowie Ebert / Witt
kopf, „Probleme der Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs und 
der Alkoholkriminalität“, NJ 1967 S. 281.

Verfolgungstätigkeit Straftaten und Ordnungswidrig
keiten begünstigen.
Die Besonderheiten und die größere Häufigkeit der 
Eigentums- und der sonstigen Kriminalität in Aufbau
zentren erfordern ganz besonders deren komplexe 
Bekämpfung. Die Staatsanwälte haben auch für direkte, 
enge Verbindungen zu den Großbetrieben und den 
Generalauftragnehmern zu sorgen.
9. In den staatsrechtlichen Bestimmungen sollten für 
den Bereich von Großbaustellen die Aufgaben und 
Methoden der Zusammenarbeit der verschiedenen 
staatlichen Organe zur Gewährleistung der Ordnung 
und Sicherheit konkreter festgelegt werden. Die ört
lichen Organe der Staatsmacht sollten größere Befug
nisse erhalten. In die Vereinbarungen zwischen den 
örtlichen Organen der Staatsmacht und den Großbetrie
ben der führenden Zweige der Volkswirtschaft könn
ten gegenseitige Verpflichtungen zur besseren Gewähr
leistung der Ordnung und Sicherheit aufgenommen 
werden.

*

In den letzten Jahren wurden in Eisenhüttenstadt und 
besonders in Schwedt Erfolge bei der Festigung der 
Ordnung und Sicherheit und der Einschränkung der 
Häufigkeit der Eigentums- und der sonstigen Krimi
nalität erzielt. Sie sind auf die Festigung der mannig
faltigen örtlichen, gesellschaftlichen und sozialen Ver
hältnisse, die Entwicklung und Festigung der Kollek
tive sowie des sozialistischen Bewußtseins der Werk
tätigen zurückzuführen. Sie wurden aber auch durch 
die bessere komplexe leitende Tätigkeit der Betriebe, 
gesellschaftlichen Organisationen und örtlichen Organe 
der Staatsmacht sowie der Volkspolizei und Rechts
pflegeorgane erreicht.

WENZL MACHO, Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Gera

Zu den Schadenersatzansprüchen der Sozialversicherungen 
und der Betriebe aus Straftaten gegen Gesundheit und Leben

Der wirksame Schutz der Bürger vor Straftaten, die 
den Tod oder Körperverletzungen zur Folge haben, er
fordert, daß auch konsequent die arbeits- und zivilrecht
lichen Bestimmungen angewandt werden, nach denen 
die Sozialversicherung des FDGB bzw. die Deutsche 
Versicherungs-Anstalt (DVA) die verauslagten Geld- 
und Sachleistungen und die Betriebe der Geschädigten 
den gezahlten Lohnausgleich vom Schadensverursacher 
zurückfordem können* 1.

Die Bedeutung der Regreßansprüche der Sozial
versicherung und der Betriebe für die Bekämpfung 
der Kriminalität
Bereits im Jahre 1965 ergaben Untersuchungen auf die
sem Gebiet, daß die entsprechenden gesetzlichen Be
stimmungen in einigen Kreisen des Bezirks Gera über
haupt nicht und in anderen Kreisen nur sehr ungenü
gend beachtet werden. Die Verwaltungen der Sozial
versicherung der Kreisvorstände des FDGB erhielten 
nur von relativ wenig Schadensfällen dieser Art Kennt
nis, meist mehr oder weniger zufällig durch Pressear-

l Hierzu gehören:
§ 64 der VO über die Sozialversicherung der Arbeiter und An
gestellten (SVO) vom 21. Dezember 1961 (GBl. II S. 533);
§ 15 der 1. DB zur SVO vom 10. September 1962 (GBl. II S. 625)
1. d. F. der 2. DB vom 5. September 1963 (GBl. II S. 639);
§ 19 der VO über die Berechnung des Durchschniusverdienstes 
und die Lohnzahlung (Lohnzahlungsverordnung) vom 21. De
zember 1961 (GBl. H S. 551);
§§ 112 ff. GBA;
Ziff. 11 Buchst, a bis e der Anlage zu § 1 der VO über die Er
weiterung des Versicherungsschutzes bei Unfällen vom 15. März 
1962 (GBl. II S. 123) 1. d. F. der VO über die Änderung gesetz
licher Bestimmungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung 
vom 5. Dezember 1963 (GBl. II 1964 S. 14).

tikel. Trotzdem konnten im Bezirk Gera allein durch 
die Realisierung dieser wenigen Rückforderungsan
sprüche jährlich etwa 80 000 MDN der Sozialversiche
rung der Arbeiter und Angestellten wieder zugeführt 
werden. Ein Vergleich der zufällig bekannt gewordenen 
mit den in der Krimdnalstatistik des Bezirks erfaßten 
Fällen ergab, daß fast zwei Drittel der Täter solcher 
Delikte von Rückfoidenungsansprüchen der Sozialver
sicherung des FDGB bzw. der DVA'und der Betriebe 
verschont blieben. Die DVA hatte von dieser Möglich
keit bis dahin kaum Gebrauch gemacht, und auch die 
Betriebe hatten nur selten den gezahlten Lohnausgleich 
vom Schädiger zurückgefordert.

Werden diese gesetzlichen Bestimmungen nicht bzw. 
ungenügend beachtet, so verzichtet die Gesellschaft auf 
erhebliche finanzielle Mittel und auf den Einsatz eines 
wirksamen erzieherischen Faktors gegen solche Täter, 
die häufig besonders rohe und hemmungslose Straf
taten gegen Leben und Gesundheit ihrer Mitbürger be
gehen. Bei exakter Erfassung und Mitteilung dieser De
likte an die Sozialversicherung des FDGB bzw. an die 
DVA und an die Betriebe könnte schätzungsweise allein 
im Bezirk Gera jährlich eine halbe 'Million MDN der 
Gesellschaft wieder zugeführt werden.

Wenn man weiterhin bedenkt, daß der Anteil der Kör
perverletzungsdelikte an der Gesamtkriminalität nicht 
unbeachtlich ist und diese Delikte „keine anhaltend 
abnehmende Tendenz“ aufweisen2, dann wird deutlich,

2 Vgl. Harrland, „Zur Entwicklung der Kriminalität“, NJ 1967 
S. 265 fl., insb. S. 266 und 268.
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